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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. BÜCHELE als Vorsitzenden und den Richter Mag. DRAGONI 
als Beisitzer über die Beschwerde des Herrn XXXX alias XXXX alias XXXX, StA. VR CHINA, gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.05.2012, FZ. 11 12.243-BAE, nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 05.11.2012, zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und Herrn XXXX alias XXXX alias XXXX gemäß § 3 Asylgesetz 2005 der 
Status des Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass Herrn XXXX alias 
XXXXalias XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Das Verfahren vor dem Bundesasylamt: 
 

Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger der VR China, stellte am 14.10.2011 auf dem Flughafen Wien-
Schwechat einen Antrag auf internationalen Schutz (in der Folge: Asylantrag). Bei der Erstbefragung am 
16.10.2011 brachte er zu seinen Fluchtgründen vor, er sei Uigure und werde in seiner Heimat politisch verfolgt. 
Es habe am 05.07.2009 in XXXX eine Auseinandersetzung zwischen Uiguren und Chinesen gegeben. Bei den 
Demonstrationen seien Studenten verletzt worden und er habe einem verletzten Studenten geholfen. Die 
chinesische Polizei habe auch ihn niedergeschlagen und er sei verhaftet worden. Er sei ca. zwei Monate in 
XXXX im Gefängnis gesessen und dann nach XXXX verlegt worden, wo er vier Monate gewesen sei. Die 
Chinesen hätten ihn im Gefängnis mehrmals gefoltert und immer wieder geschlagen. Schließlich sei er ins Spital 
gebracht worden, wo er dann aus einem Fenster im zweiten Stock gesprungen sei und fliehen habe können. Sein 
Vater sei bei einer Demonstration am 05.02.1992 in XXXX von chinesischen Beamten festgenommen worden. 
Seine Leiche sei der Familie nach zwei Jahren übergeben worden; er sei erschlagen worden. 
 

Am 06.02.2012 führte der Beschwerdeführer bei seiner Befragung durch das Bundesasylamt zu seinen 
Fluchtgründen aus, es habe im Bezirk Xiao Guan ein Massaker an Uiguren gegeben. Weiters hätten Uiguren 
keinen Lohn erhalten und Chinesen hätten uigurische Frauen vergewaltigt. Deshalb sei es zu einem Aufstand 
gekommen und viele Uiguren seien umgebracht worden. Deswegen sei es am 05.07.2009 in XXXX zu 
Demonstrationen gekommen. Er habe nicht in das Universitätsgebäude dürfen. Es sei zu Unruhen gekommen 
und er habe nicht flüchten können, da die Straße voll mit Menschen gewesen sei. Er und sein Freund seien von 
der Polizei geschlagen worden. Er sei ohnmächtig geworden und dann über zwei Monate ins Gefängnis gesperrt 
worden. Dann sei er nach XXXX verlegt worden, wo er über vier Monate angehalten worden sei. Man habe ihm 
kein bestimmtes Delikt vorgeworfen, er sei aber ständig von Polizisten befragt worden, wer sein Anführer sei. 
Während des Gefängnisaufenthaltes habe er nur wenig und Schlechtes zum Essen und Trinken bekommen. Er 
beschrieb, wie er wiederholt schwer misshandelt wurde. Schließlich sei er in ein Spital gekommen und habe 
flüchten können. Er sei am 26.01.2010 aus dem zweiten Stock gesprungen und habe sich dann verstecken 
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können. Bei dem Sprung und der Flucht habe er sich verletzt. Er habe seinen Bruder verständigt, der für zwei 
Wochen ein Versteck organisiert habe. Sein Bruder habe ihn etwa am 13.02.2010 von XXXX nach XXXX 
gebracht. 
 

Auf Vorhalt, es sei nicht nachvollziehbar, dass er im Spital nicht bewacht worden sei, gab der Beschwerdeführer 
an, er wisse das nicht genau; vielleicht seien draußen Wachpersonen gestanden, vielleicht seien diese aber gerade 
beim Essen gewesen. Auf die Frage, weshalb die Chinesen plötzlich zu ihm freundlich hätten sein sollen und ihn 
ins Spital gebracht hätten, obwohl aus den Berichten hervorgehe, dass viele Uiguren nach den geschilderten 
Vorfällen das Todesurteil erwartet hätte, gab er an, dass die Uiguren zu Tode verurteilt worden seien, die man 
auf den Überwachungsvideos erkannt habe und die Steine geworfen hätten. Ergänzend gab er an, sein Vater sei 
1992 in XXXX nach einer Auseinandersetzung festgenommen worden. Zwei Jahre später sei ihnen dann von den 
Chinesen die Leiche übergeben worden. Er sei in der VR China dieses eine Mal in Haft gewesen. Auf die Frage, 
ob er in seiner Heimat aus religiösen Gründen verfolgt worden sei, gab er an, er habe einmal am Freitagsgebet 
teilgenommen und das habe dann die Polizei erfahren. Die Polizisten hätten ihm gesagt, er stehe auf der 
schwarzen Liste und dass es sein könne, dass er die Universität verlassen müsse. Er sei nicht Mitglied einer 
politischen Partei. 
 

Zu seinen persönlichen Verhältnissen gab er an, er sei Uigure. In der VR China würden noch seine Mutter und 
sein Bruder leben. In Österreich oder der EU habe er keine Verwandten. Er sei ledig und alleinstehend. Er sei in 
der VR China nicht vorbestraft. Sein Leben in der VR China sei von seiner Mutter finanziert worden. In der VR 
China habe er keine Dokumente gehabt. Zu seinem Gesundheitszustand gab er an, er müsse sich nach dem Essen 
immer übergeben; vermutlich habe er im Gefängnis etwas Vergiftetes zum Essen bekommen, das eine 
Erkrankung verursacht habe. Er habe auch an verschiedenen Körperstellen deswegen Allergien. 
 

2. Der angefochtene Bescheid des Bundesasylamtes: 
 

Mit dem beim Asylgerichtshof bekämpften Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Antrag gemäß § 3 Abs. 1 
iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF. BGBl. I Nr. 38/2011, (kurz: AsylG 2005) 
abgewiesen (Spruchpunkt I.) und festgestellt, dass dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 in Bezug auf seinen Herkunftsstaat VR 
China nicht zukomme (Spruchpunkt II.). Gleichzeitig wurde er gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 aus dem 
österreichischen Bundesgebiet in die VR China ausgewiesen (Spruchpunkt III.). 
 

Im Falle seiner Rückkehr sei der Beschwerdeführer nicht im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention (kurz: 
GFK) gefährdet. Der vom Beschwerdeführer geschilderte Sachverhalt sei nicht glaubwürdig. Er habe allgemeine 
Behauptungen in den Raum gestellt, ohne diese zu belegen oder durch konkrete Anhaltspunkte glaubhaft machen 
zu können. Es sei zwar am 05.07.2009 zu Zusammenstößen zwischen Uiguren und Han-Chinesen gekommen, 
doch habe der Beschwerdeführer dieses Ereignis offensichtlich verwendet, um darauf aufbauend eine sonst frei 
erfundene Bedrohungssituation zu präsentieren. Aus den Länderfeststellungen gehe auch hervor, dass es zu 
einem unverhältnismäßig brutalen Vorgehen seitens staatlicher Stellen gekommen sei. Es seien sogar zahlreiche 
Todesurteile hauptsächlich gegen Uiguren gefällt worden. Im Zuge des behördlichen Einschreitens sei es auch zu 
zahlreichen Tötungen von Uiguren gekommen. Dies ließe sich keinesfalls mit den Aussagen des 
Beschwerdeführers vereinbaren, wonach er zwar heftig misshandelt worden sei, jedoch nach der letzten 
Misshandlung in ein Spital gebracht wurde, um versorgt zu werden. Dass der Beschwerdeführer in einem Staat, 
der zahlreiche Todesurteile ohne vorausgehendes rechtsstaatliches Verfahren verhängt, und in dem es auch im 
Falle der "Uigurenproblematik" zu zahlreichen spurlos verschwundenen Uiguren gekommen sei, plötzlich eine 
humane Behandlung erfahren haben soll, habe er nicht überzeugend vorbringen können. Auch sei es nicht 
nachvollziehbar, dass man den Beschwerdeführer in einem Spital ohne Beaufsichtigung gelassen habe, sodass er 
ohne Schwierigkeiten fliehen konnte. Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer trotz schwerer 
Misshandlungen und angeblich vergiftetem Essen am Tag nach der Einlieferung ins Spital bereits körperlich so 
fit gewesen sei, dass er aus dem zweiten Stock des Spitals springen und fliehen konnte. 
 

Er werde auch nicht in seinem Recht auf subsidiären Schutz verletzt. Auch liege kein Familienleben in 
Österreich zu dauernd Aufenthaltsberechtigteten vor; ein Eingriff in sein Recht auf Privatleben sei gerechtfertigt. 
Es gebe insgesamt keine Anhaltspunkte für eine mögliche Verletzung seiner Rechte nach Art. 8 EMRK vor. 
 

3. Das Verfahren vor dem Asylgerichtshof: 
 

Mit der dagegen fristgerecht eingebrachten Beschwerde wird im Wesentlichen die Rechtswidrigkeit des 
Bescheidinhaltes und die Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend gemacht. 
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Am 05.11.2012 führte der Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Verhandlung mit dem Beschwerdeführer 
durch. Das Bundesasylamt hatte sich entschuldigt und die Abweisung der Beschwerde beantragt. Der 
Beschwerdeführer berichtigte die Schreibweise seiner Namensbezeichnung. 
 

Zu seinen Fluchtgründen gab er an, er habe auf der Universität in XXXX studiert und am 05.07.2009 an 
Demonstrationen teilgenommen. Es sei dagegen demonstriert worden, dass Chinesen uigurische Kinder 
totgeschlagen hätten. Er sei von der Polizei festgenommen und zwei Monate auf einem Polizeirevier inhaftiert 
worden. Er sei dann nach XXXX verlegt und dort für weitere vier Monate inhaftiert worden. Man habe ihn 
gefoltert und sei er dabei bewusstlos geworden. In der Folge schilderte der Beschwerdeführer die Folterungen 
und die Misshandlungen durch die Polizei. Er sei dann aus der Krankenstation geflohen und aus dem zweiten 
Stock gesprungen. Anschließend habe er eine mit Eisennägeln befestigte Mauer überquert. Sein Sprung in die 
Tiefe sei vom Schnee aufgefangen worden. Beim zweiten Stock handle es sich eigentlich um den ersten Stock, 
das erste Geschoss sei eigentlich das Erdgeschoss. Die Polizei habe von ihm wissen wollen, wer die 
Demonstrationen organisiert bzw. ihm zur Teilnahme geraten habe und wer die weiteren Unterstützer gewesen 
seien. Er habe jedoch nichts verraten. 
 

Bei der Übersetzung vor dem Bundesasylamt habe die Dolmetscherin offensichtlich nicht alles übersetzt; sie 
habe ihm gesagt, sie habe nur die wichtigsten Teile übersetzt. Nach seiner Flucht aus der Krankenstation sei er 
aus der Stadt geflohen und habe sich versteckt. Er habe mit seinem Bruder Kontakt aufgenommen, der ein 
Versteck für zwei Wochen und seine Überstellung nach XXXX organisiert habe. Dort habe er sich weiter an 
verschiedenen näher beschriebenen Orten bis zu seiner Ausreise am 14.10.2011 aufgehalten. Er sei dann auf dem 
Luftweg nach Österreich gereist. Die Ausreise habe ein Schlepper organisiert; dieser habe auch die Dokumente 
besorgt. Er habe weiters in Wien gegen die VR China wegen ihrer Politik gegen Uiguren demonstriert und legte 
dazu verschiedene Fotos vor, auf denen er mit einem Transparent zu erkennen ist. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat über die Beschwerde wie folgt erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

1.1. Zur hier entscheidungsrelevanten Situation in der VR China: 
 

Überblick über die politische Lage: 
 

Entscheidender Machtträger ist die Kommunistische Partei Chinas. Nach dem Parteistatut wählt der alle fünf 
Jahre zusammentretende Parteitag, das Zentralkomitee (rund 200 Mitglieder), das wiederum das Politbüro (25 
Mitglieder) wählt. Ranghöchstes Parteiorgan und engster Führungskern ist der neunköpfige "Ständige 
Ausschuss" des Politbüros. Der im Oktober 2007 in Peking zusammengetretene XVII. Parteitag bestätigte 
Generalsekretär HU Jintao für weitere fünf Jahre im Amt und nahm seine Leitgedanken ("Wissenschaftliches 
Entwicklungskonzept") ins Parteistatut auf. Wichtige neue Mitglieder im Ständigen Ausschuss des Politbüros 
sind Xi Jinping und Li Keqiang; Xi ist Vizepräsident, Li erster stellvertretender Ministerpräsident. 
 

Die Zentrale Militärkommission (ZMK) der Partei leitet die Streitkräfte des Landes. Nach dem Gesetz zur 
Landesverteidigung von 1997 sind die Streitkräfte nicht dem Staatsrat, sondern der Partei unterstellt. 
Vorsitzender der ZMK ist seit dem Rücktritt Jiang Zemins im 
 

September 2004 Staats- und Parteichef HU Jintao. 
 

Für eine echte Reform des politischen Systems oder gar eine Demokratisierung nach westlichem Vorbild sieht 
die chinesische Führung keine Notwendigkeit. Vielmehr ist von einem Modell der "Demokratie chinesischer 
Prägung" die Rede, in welcher zwar auf lokaler und innerparteilicher Ebene durchaus partizipatorische Ansätze 
zu finden sind, jedoch die Herrschaft der Kommunistischen Partei auf keinen Fall infrage gestellt wird. 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.1; U.S. Department of State, 
Country Report on Human Rights Practices 2011, vom 24.05.2012, S.1) 
 

China ist in 22 Provinzen, die fünf Autonomen Regionen der nationalen Minderheiten Tibet, Xinjiang, Innere 
Mongolei, Ningxia und Guangxi sowie vier regierungsunmittelbare Städte (Peking, Shanghai, Tianjin, 
Chongqing) und zwei Sonderverwaltungsregionen (Hongkong, Macau) unterteilt. Es gibt sieben Militärregionen, 
die jeweils verschiedene Provinzen bzw. Teile davon umfassen. 
 

(Deutsches Auswärtiges Amt, China-Innenpolitik, vom April 2012) 
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Menschenrechte und Menschenrechtsorganisationen: 
 

Die Menschenrechtslage in China bietet weiterhin ein äußerst zwiespältiges und trotz aller Fortschritte negatives 
Bild. Einerseits wurde der Begriff "Menschenrechte" im März 2004 in die Verfassung aufgenommen, und die 
individuellen Freiräume der Bürger in Wirtschaft und Gesellschaft wurden in den letzten Jahren erheblich 
erweitert. Andererseits beansprucht die KPCh weiterhin die ungeteilte Macht und setzt dies, wo für nötig 
befunden, mit aller Härte durch. 
 

Das Klima für Meschenrechtsverteidiger und regierungskritische Personen, die demokratische Reformen 
fordern, hat sich seit Ende 2010 deutlich verschärft. Die Verleihung des Friedensnobelpreises an den 
Schriftsteller Liu Xiabo, die Umbrüche in Nordafrika und im Mittleren Osten sowie die Aufrufe zur einer 
"Jasmin-Bewegung" führten seit Februar 2011 zu 
 

einem massiven Vorgehen, in dessen Zuge bis zu 25 Menschenrechtsanwälte, Aktivisten und 
 

Blogger festgenommen oder verhaftet wurden oder verschwanden, und Schätzungen zufolge 
 

zwischen 100 und 200 Personen Ziel repressiver Maßnahmen von polizeilichen Vorladungen 
 

bis zu Hausarrest wurden. Im Verlauf dieser Entwicklungen wurde die Kontrolle des Internet 
 

weiter verschärft, einige liberale Zeitungsherausgeber zum Rücktritt von ihrem Posten gezwungen und die 
Arbeit ausländischer Medien verschärften Restriktionen unterworfen. 
 

(Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage, vom 18.11.2011, S.32 und 
33; U.S. Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2011, vom 24.05.2012, S.1 ) 
 

Der Schutz einiger Grund- und Menschenrechte ist in Art. 33 ff. der Verfassung grundsätzlich vorgesehen. Dazu 
gehören u.a. die Rede-, Presse-, Versammlungs-, Vereinigungs- und Demonstrationsfreiheit. Religionsfreiheit 
besteht nur bei "normalen" religiösen Aktivitäten (Art. 36). Einschränkend sind allerdings alle Bürgerinnen und 
Bürger nach Art. 51 verpflichtet, bei der Grundrechtsausübung u.a. nicht gegen Interessen des Staates zu 
verstoßen. 
 

Viele Grund- und Menschenrechtsverletzungen sind strafbar, etwa die Verletzung der Freiheit der Person (Art. 
238 Abs. 4 chin. StGB), des Rechts auf räumliche Privatsphäre (Art. 245 Abs. 2 chin. StGB), der 
Menschenwürde durch im Wege der Folter erzwungene Geständnisse (Art. 247 chin. StGB), der körperlichen 
Unversehrtheit (Art. 248 chin. StGB), der Glaubensfreiheit (Art. 251 chin. StGB), der Rechte ethnischer 
Minderheiten (Art. 251 chin. StGB), des Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art. 252 ff. StGB) oder des 
Wahlrechts (Art. 256 chin. StGB). Von größerer Bedeutung ist aber, dass Verfahren aufgrund dieser 
Strafnormen gegen Staatsorgane bisher kaum bekannt geworden sind. Im Fokus der Regierung steht die 
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte: Verminderung der Armut, Anstieg verfügbarer 
Einkommen in den städtischen und ländlichen Gebieten sowie Verbesserung sozialer Sicherheit. Der im März 
2011 verabschiedete Fünfjahresplan 2011-2015 nennt eine Reihe präziser Zielvorgaben für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Einkommensteigerungen, Renten und Gesundheitsversorgung sowie für den sozialen 
Wohnungsbau. 2010 wurden ein neues Sozialversicherungsgesetz verabschiedet und neue Vorschriften für die 
Enteignung von Grundstücken in den Städten durch den Staat und die dafür zu entrichtende Entschädigung 
erlassen. Durch Änderung des Strafgesetzbuchs wurde die Anzahl der mit der Todesstrafe belegten Delikte von 
68 auf 55 reduziert. Gleichzeitig wurde das Strafmaß für illegale Organentnahmen verschärft; diese können als 
Tötungsdelikt künftig mit der Todesstrafe belegt werden. Elementare Menschenrechte werden weiterhin 
signifikant verletzt. Dies umfasst Hinrichtungen, verwaltungsbehördliche Einweisung in ein Lager für 
Umerziehung durch Arbeit oder andere Arten der Adminstrativhaft wie Verwahrung und Erziehung oder 
zwangsweise Drogenrehabilitation, Folter, polizeiliche Willkür, parteiabhängige Justiz, fehlende Meinungs-, 
Religions-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Wo immer die Partei ihr Machtmonopol oder die Stabilität 
des Staates gefährdet sieht, greift sie rigoros durch. 
 

(Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage, vom 
 

18.11.2011, S.34) 
 

Meinungs- und Pressefreiheit: 
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Von der offiziellen politischen Linie abweichende (ver-)öffentlich(t)e (auch via Internet) - Meinungsäußerungen, 
welche die Führungsrolle der KP Chinas in Staat und Gesellschaft in 
 

Frage stellen, werden rigoros strafrechtlich verfolgt. 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.17) 
 

Die Pressefreiheit bleibt in China weiter sehr eingeschränkt. Journalisten, Blogger und Intellektuelle werden 
regelmäßig bedroht und sogar verhaftet. Die chinesischen Festlandmedien sind politisch gleichgeschaltet. CNN 
und BBC werden bei China betreffenden Meldungen sensiblen Inhalts in der Regel abgeschaltet, Internetseiten 
wie Facebook, Twitter und Youtube sind dauerhaft gesperrt. 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.17; Freedom House, Freedom in 
the World - China 2012, vom März 2012, S.1) 
 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit: 
 

Die Vereins- und Versammlungsfreiheit ist wesentlich eingeschränkt. Oftmals werden Kundgebungen durch 
vorab verhängte Hausarreste im Keim erstickt. Auch rund um sensible Jahrestage (4. Juni oder Jahrestag der 
Unruhen in Xinjiang) werden "sensible" Personen unter Hausarrest gestellt. 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.18) 
 

Religionsfreiheit: 
 

Die Behörden verfolgten weiterhin das Ziel, alle religiösen Aktivitäten unter staatliche Kontrolle zu bringen. 
Dies schloss die staatliche Aufsicht über die Glaubenslehren, die Ernennung von Geistlichen, die Registrierung 
von Religionsgemeinschaften und den Bau von Kultstätten ein. Personen, die ihre Religion trotz eines staatlichen 
Verbots oder ohne behördliche Genehmigung ausübten, waren in Gefahr, drangsaliert, inhaftiert, zu 
Gefängnisstrafen verurteilt und in manchen Fällen auch Opfer gewaltsamer Übergriffe zu werden. Zu den 
verbotenen Religionsgemeinschaften gehörten im Verborgenen aktive protestantische Hauskirchen und 
Katholiken, die den Vatikan als Autorität anerkannten. Der Verbleib von etwa 40 katholischen Bischöfen war 
weiterhin ungeklärt, wobei angenommen wurde, dass sie sich in Gewahrsam der Behörden befanden. 
 

(Amnesty International, Amnesty Report 2012, vom 24.05.2012, S.2) 
 

Es gibt in China kein eigenes Religionsgesetz, die Verfassung sieht Glaubensfreiheit vor. Die einzig 
zugelassenen Religionsgemeinschaften sind: Katholizismus, Protestantismus, Buddhismus, Islam, Taoismus. 
Nur diese Gemeinschaften sind beim Ministerium für zivile Angelegenheiten registriert und können gewisse 
Rechte ausüben (Besitz Eigentum, Publikationstätigkeit, Ausbildung und Ernennung von Geistlichen, 
Spendensammeln). Alle Vereinigungen, die außerhalb der agieren (bzw. sich keiner der fünf zugelassenen 
Religionsgemeinschaften zuschreiben wollen) sind illegal (z.B. Falun Gong). Der tibetische Buddhismus und der 
Katholizismus haben institutionell einen schweren Stand, da ihnen "ausländische Kräfte" vorstehen. Die 
Anwendung der vielen, rechtlich unklaren Regelungen variiert oft von Dorf zu Dorf. Besonders nichtregistrierte 
christliche "Hauskirchen" werden von Sicherheitsorganen häufig streng verfolgt, genauso wie nicht anerkannte 
"Untergrundpriester". 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.18) 
 

Art. 36 der Verfassung unterscheidet zwischen der garantierten Glaubensfreiheit und der Freiheit "normaler" 
Religionsausübung, die "öffentliche Ordnung, Gesundheit der Bürger und das staatliche Erziehungssystem nicht 
beeinträchtigen darf". Sämtliche religiöse Aktivitäten wie die Abhaltung von Gottesdiensten, der Besuch von 
Kirchen oder Moscheen und der Bau von Gotteshäusern unterliegen staatlicher Kontrolle und Genehmigung. 
Diese Aktivitäten dürfen nicht der Regierungspolitik in anderen Bereichen zuwiderlaufen, wie z. B. den 
ebenfalls in der Verfassung verankerten Grundsätzen der Familienplanung. Sie dürfen die staatliche Einheit nicht 
infrage stellen und müssen von ausländischer Einflussnahme unabhängig sein (Nicht-Anerkennung der 
religiösen Autorität des Papstes). Die Einfuhr von Print- und Bildmaterialien religiösen Inhalts ist auf den 
Eigenbedarf beschränkt. Die im März 2005 in Kraft getretene "Verordnung zum Religionswesen" schützt 
"normale" religiöse Aktivitäten und zementiert den staatlichen Führungsanspruch in Fragen religiöser 
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Selbstverwaltung. Des Weiteren betont sie die Zurückweisung ausländischen Einflusses auf chinesische 
Glaubensgemeinschaften. 
 

(Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage, vom 
 

18.11.2011, S.22) 
 

In der Volksrepublik China ist für Katholiken nur die 1957 auf staatlichen Druck gegründete "Patriotische 
Vereinigung" zugelassen, die keine offiziellen Kontakte zum Vatikan unterhält. Bischöfe dürfen nur unter 
Aufsicht des kommunistischen Regimes eingesetzt werden. 
 

(APA, Verschwinden von papsttreuem Bischof in China gibt Rätsel auf, vom 10.07.2012) 
 

Ethnische Minderheiten: 
 

In China gibt es 55 anerkannte nationale Minderheiten, denen die Verfassung regionale bzw. kulturelle 
Autonomie garantiert. Die effektive Ausübung dieser Rechte ist in der Praxis jedoch durch die Vorherrschaft der 
Partei begrenzt. 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.18) 
 

Angehörige der 55 nationalen Minderheiten machen insgesamt weniger als 10 % der Bevölkerung der VR China 
aus, bewohnen jedoch knapp die Hälfte des Staatsgebietes. Der größte Teil lebt in den fünf Autonomen 
Regionen (Provinzstatus). Art. 4 der Verfassung verankert die Gleichheit aller Nationalitäten in der VR China. 
Er garantiert die Benutzung ihrer Sprache in Wort und Schrift sowie den Erhalt ihrer Sitten und Bräuche. Eine 
Diskriminierung und Unterdrückung ist verboten. Minderheiten kommen in den Genuss diverser positiv 
diskriminierender Bestimmungen (Quoten bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst, Befreiung von der Ein-
Kind-Politik, vereinfachter Universitätszugang etc.). Zugleich ist der Staat zur Beschleunigung der 
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung von Minderheitengebieten verpflichtet. Im vermeintlichen Kampf 
gegen Separatismus und Terrorismus ist jedoch zu beobachten, dass es in den Autonomen Regionen Xinjiang 
(Uiguren) und Xizang (Tibeter) immer wieder zur Ausübung von Repressionsmaßnahmen und 
Diskriminierungen kommt. 
 

Kerninteressen der Staats- und Parteiführung sind Stabilität sowie territoriale Integrität und nationale Einheit 
Chinas. Aus diesem Interesse heraus hat die chinesische Regierung umfangreiche Maßnahmen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung und sozialen Stabilität der von Minderheiten bewohnten Regionen auf den Weg 
gebracht, von denen die Minderheiten selbst aber nur eingeschränkt profitieren. Alle tatsächlichen oder 
vermeintlichen Bestrebungen, die den chinesischen Herrschaftsanspruch auf die von den Minderheiten 
bewohnten Gebiete infrage stellen könnten, wie beispielsweise oppositionelle Meinungsäußerungen oder 
Autonomieforderungen, insbesondere in den Grenzregionen Tibet und Xinjiang, werden massiv verfolgt. Die 
Gesetze zum Schutz des Staates und seiner Einheit 
 

bieten hierzu umfangreiche Handhabe. 
 

(Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage, vom 
 

18.11.2011, S.17 und 18) 
 

Aus Protest gegen die chinesische Herrschaft über ihr Volk haben sich seit 2009 mehr als 50 Tibeter in den 
chinesischen Provinzen Sichuan, Qinghai und Gansu sowie der autonomen Region Tibet selbst angezündet. 
Mehr als 20 von ihnen kamen ums Leben. Angesichts der Spannungen hat Chinas Führung die 
Sicherheitsmaßnahmen in der Region bereits vor Monaten verschärft. 
 

(APA, Ein Toter bei Unruhen nach Selbstverbrennung zweier Tibeter, vom 14.08.2012) 
 

In besonderem Maße werden Aktivitäten muslimischer Uiguren in der uigurischen autonomen Region Xinjiang - 
(und buddhistischer Tibeter in der tibetischen autonomen Region Xizang (Tibet) - beschnitten. 
 

Die chinesische Regierung geht verstärkt dazu über, ihre religiösen Führer herabzuwürdigen und in Gewahrsam 
zu nehmen, die Auswahl Geistlicher sowie die Verteilung religiöser Literatur zu kontrollieren und religiöse 
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Veranstaltungen zu verbieten. Die Einschränkungen der Religionsfreiheit muslimischer Uiguren in Xinjiang 
nehmen zu. Repressionen und Einschränkungen der Religionsausübung uigurischer Muslime begründet die 
chinesische Führung mit ihrem Kampf gegen "Separatismus, religiösen Extremismus und Terrorismus". Imame 
unterliegen strenger staatlicher Kontrolle, der Zugang zu Moscheen und Pilgerfahrten wird eingeschränkt. In 
Xinjiang dürfen sich Lehrer und Professoren, Studenten und andere Beschäftigte der Regierung nicht an 
öffentlichen religiösen Veranstaltungen beteiligen. 
 

Da die Behörden häufig nicht exakt zwischen friedlicher Religionsausübung und kriminellen oder terroristischen 
Aktivitäten unterscheiden, ist es schwierig festzustellen, ob eine staatliche Maßnahme wegen politischen 
Protests, einer als terroristisch eingestuften Aktion oder wegen illegaler religiöser Aktivität erfolgt. Seit den 
Anschlägen vom 11. September 2001 stellt China seine Maßnahmen gegen muslimische Uiguren in den 
Zusammenhang des globalen Kampfes gegen den Terrorismus. Die Unruhen im Juli 2009 forderten in der 
Hauptstadt der autonomen Region Xinjiang, XXXX, offiziell 197 Todesopfer, meist Han-Chinesen. Mehr als 
1.400 Personen wurden festgenommen. Mindestens 198 Personen wurden verurteilt, mindestens 35 von ihnen 
zum Tode, teils mit zweijährigem Aufschub; mindestens neun der Verurteilten wurden bereits hingerichtet. 
Schätzungsweise mehr als 1.000 Personen wurden in den vergangenen zwei Jahren wegen Vorwürfen im 
Zusammenhang mit der staatlichen Sicherheit, darunter auch wegen "religiösen Extremismuses" verhaftet. Wie 
viele von ihnen wegen ihrer religiösen Aktivitäten betroffen waren, ist nicht bekannt. Weniger eingeschränkt 
wird die Religionsausübung der Muslime der ethnischen Gruppe der Hui in den Provinzen Ningxia, Gansu, 
Qinghai und Yunnan. 
 

2011 verschärften die Behörden ihre Sicherheitsmaßnahmen durch mehrere aufeinanderfolgende Kampagnen 
mit der Bezeichnung "Hartes Durchgreifen", in deren Folge Patrouillen rund um die Uhr und "die Mobilisierung 
aller Kräfte der Gesellschaft zum Abwehrkampf" angeordnet wurden. Die Kampagne richtete sich gegen 
Handlungen, die von den Behörden als Gefährdung der staatlichen Sicherheit eingestuft wurden. 
 

Im Februar 2012 kündigte die chinesische Regierung eine neue Kampagne gegen "Extremismus" in der Region 
Xinjiang an. In XXXX wurden Berichten zufolge ganze Stadtviertel durch die Einrichtung von Kontrollpunkten 
der Sicherheitskräfte abgeriegelt. Aufgrund sehr starker Beschränkungen des Informationsflusses innerhalb der 
autonomen uigurischen Region Xinjiang (Sinkiang) und nach außen blieb das Schicksal vieler Hunderter 
Menschen ungeklärt, die nach der Niederschlagung der Proteste in XXXX von 2009 inhaftiert worden waren. 
 

Im Januar 2011 verwies der Vorsitzende des Oberen Volksgerichts der Autonomen Uigurischen Region Xinjiang 
auf laufende Verfahren im Zusammenhang mit den Protesten von 2009, ohne dass die Behörden nähere Angaben 
zu den Gerichtsverfahren verlauten ließen. Die Familienangehörigen von Inhaftierten wurden vielfach über deren 
Schicksal und Verbleib nicht unterrichtet. Zudem wagten sie es oftmals aus Angst vor staatlichen Repressalien 
nicht, mit Menschen außerhalb Chinas zu kommunizieren. 
 

Das Recht auf freie Meinungsäußerung wurde in der autonomen uigurischen Region Xinjiang weiterhin massiv 
beschnitten, u.a. durch vage formulierte Straftatbestände wie "ethnischen Separatismus" und "Terrorismus", 
wozu auch die Verteilung von Informationsmaterial oder literarischen Werken mit "separatistischen Inhalten" 
gehörte. Die chinesische Regierung übte wirtschaftlichen und diplomatischen Druck auf Kasachstan, Malaysia, 
Pakistan, Thailand und andere Länder aus, um zu erreichen, dass mehr als ein Dutzend Uiguren gegen ihren 
Willen zurückgeführt oder an die chinesischen Behörden ausgeliefert werden. 
 

Uiguren waren nach ihrer Rückführung in die Volksrepublik China einem hohen Risiko von Folter, willkürlicher 
Inhaftierung sowie unfairen Prozessen ausgesetzt und hatten in Gewahrsam häufig keinen Kontakt zur 
Außenwelt. Mehr als 8.000 Polizisten patrouillieren durch die Dörfer, um die muslimische Bevölkerung zu 
kontrollieren. Rund 760.000 uigurische Nomaden sollen in den nächsten Jahren zwangsweise angesiedelt 
werden. Mitarbeiter der Religionsbehörde überwachen die Aktivitäten in den Moscheen. Ähnlich wie die Tibeter 
werden auch die Uiguren mundtot gemacht. Die Kultur wird gezielt zerstört. Systematisch fördert Chinas 
Regierung die Zuwanderung von Han-Chinesen. Zwischen der Minderheit der Uiguren und der Bevölkerung der 
Han-Chinesen kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. 
 

Aktivitäten der uigurischen Exilorganisationen stehen unter besonderer Beobachtung der chinesischen Behörden 
(einschließlich der Auslandvertretungen), insbesondere: 
 

der Weltverband der Uiguren 
 

die Ostturkistanische Union in Europa e.V., 
 

der Ostturkistanische (Uigurische) Nationalkongress e.V. und 
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das Komitee der Allianz zwischen den Völkern Tibets, der Inneren Mongolei und Ostturkistans. 
 

Aufklärung über und Bekämpfung der von extremen Vertretern der uigurischen Minderheit getragenen 
Ostturkistan-Bewegung zählen zu den obersten Prioritäten des Staatsschutzes. Anhänger dieser Bewegung 
werden mit unnachgiebiger Härte politisch und strafrechtlich verfolgt. Mitglieder uigurischer Exilorganisationen 
haben bei ihrer Rückkehr nach China mit Repressionen zu rechnen. Von detaillierten Kenntnissen des 
Ministeriums für Staatssicherheit über Mitglieder exilpolitischer uigurischer Organisationen ist auszugehen. 
 

Die Beteiligung an einer Demonstration für die Belange einer als staatsgefährdend bewerteten Organisation wie 
der Ostturkistan-Bewegung reicht nach chinesischem Recht aus, um sich strafbar zu machen. Eine 
Führungsfunktion in einer solchen Organisation wirkt strafverschärfend. Gewaltfreies Eintreten für eine Sache 
schützt nicht vor harten Strafen. 
 

Chancen auf einen Arbeitsplatz haben Uiguren nur dann, wenn sie fließend Chinesisch sprechen und religiösen 
Praktiken wie dem Beten in der Moschee oder dem Fasten während des Ramadan abschwören. Zudem gibt es 
Klagen über ethnische Diskriminierung durch Arbeitgeber. So empfinden viele Uiguren den wirtschaftlichen 
Aufschwung der Region als Kolonialisierung. 
 

(Amnesty International, Amnesty Report 2012, vom 24.05.2012, S.3; vgl. Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht 
über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Volksrepublik China, vom 18.11.2011, S.19 und 31; vgl. 
ÖB-Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S. 18, siehe Gesellschaft für bedrohte Völker, Menschenrechte 
auch für Uiguren und Mongolen, vom 12.06.2012, S.3, Der Spiegel, China verurteilt vier Uiguren zum Tode, 
vom 15.09.2011; Welt-Sichten, Verordente -Harmonie, vom April 2012; BAMF Lage der 
Religionsgemeinschaften in ausgewählten nichtislamischen Ländern, vom 01.08.2011, S.16) 
 

Justiz: 
 

In China gibt es keine Gewaltenteilung, die Justiz wird von der Partei kontrolliert. Das am 28. Februar 2008 
erschienene "Weißbuch über Chinas Anstrengungen und Fortschritte auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit 
enthält eine detaillierte Beschreibung des chinesischen Rechtssystems. (Österreichische Botschaft-Peking, 
Asylländerbericht, vom Dezember2011, S.6 und 7) 
 

Die Unterordnung der Judikative unter die Partei (es gibt acht Parteien im Nationalen Volkskongress - NVK, die 
allerdings sehr KP-nahe sind) wird im Artikel 128 der Verfassung der VR China festgelegt. 
 

Der Kommunistischen Partei, deren Führungsrolle in Staat und Gesellschaft in der Verfassung verankert ist, 
kommt demnach auch in der Rechtspflege (Justizverwaltung und Rechtsprechung) eine wichtige Stellung zu, die 
allerdings über die auf die Gesellschaft insgesamt bezogenen Verfassungsbestimmungen bzw. das Parteistatut 
hinaus nur wenig bis 
 

gar nicht kodifiziert ist. Die Partei übt diese Führungsrolle im Wege der Parteizellen bzw. der Politik- und 
Rechtskommissionen (PRK) und unzähliger sonstiger formeller und informeller Kanäle aus. Die Partei verfügt 
dabei über einen großen Ermessensspielraum, dessen Ausübung nicht transparent reguliert ist. Jedenfalls können 
die PRK nicht als "Tribunale" i.S. der EMRK angesehen werden. 
 

Die zentrale Disziplinarkommission der KP Chinas als Parteiorgan und das Disziplinaraufsichtsministerium als 
Staatsorgan sind nach offizieller Auskunft identisch. Es gibt weder unabhängige Personalsenate zur 
Richteramtsbesetzung noch unabhängige Disziplinarsenate zur Behandlung von Disziplinarangelegenheiten in 
der Richterschaft. Die Parteimitglieder sind wiederum von der staatlichen Gerichtsbarkeit ausgenommen. Gegen 
sie kann erst dann ein Strafverfahren eingeleitet werden, wenn sie von der Partei aufgrund eines 
Parteiausschlussverfahrens ausgeschlossen worden sind. (Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, 
vom Dezember 2011, S.7-8) 
 

Der schwerwiegendste rechtsstaatliche Mangel im Instanzenzug des chinesischen Rechtssystems besteht jedoch 
darin, dass - wie auch aus dem Weißbuch hervorgeht - die übergeordneten Gerichte auch für administrative 
Aufsicht der Arbeit untergeordneten Gerichte zuständig sind. Diese Vermengung von Justizverwaltung und 
Rechtsprechung führt in der Praxis zur De Facto-Aufhebung des Rechtsbehelfs der Berufung, da die Gerichte 
erster Instanz, sich von den Gerichten zweiter Instanz "Weisungen" bzw. "Empfehlungen" einholen, wie sie zu 
entscheiden haben, um eine Urteilsaufhebung in zweiter Instanz zu vermeiden. Umgekehrt lassen die 
Berufungsgerichte in der Praxis, den ihnen vorliegenden Fall in der Regel durch das Gericht, welches in erster 
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Instanz entschieden hat, mittels Weisung erneut vorprüfen. (Österreichische Botschaft-Peking, 
Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.7-8) 
 

Sicherheitsbehörden: 
 

Politische Opposition ist in der VR China strafbar (Straftatbestand der "Staatsgefährdung"), unabhängige 
Gewerkschaftsgründung verboten. Weiterhin befinden sich unzählige DissidentInnen in Arbeitslagern oder 
psychiatrischen Kliniken. Internetzensur ist nicht nur bei Diskussionen über Demokratie oder Freiheit, an der 
Tagesordnung. 
 

Das Sicherheitssystem besteht aus dem Ministerium für Staatssicherheit (zuständig für die Verfolgung von die 
"nationale Sicherheit gefährdenden Verbrechen"), dem Ministerium für öffentliche Sicherheit, der Bewaffneten 
Volkspolizei der Volksbefreiungsarmee (VBA) und dem Rechts- und Strafvollzugsystem. Das Ministerium für 
Staatssicherheit soll vor Staatsfeinden, Spionen und konterrevolutionären Aktivitäten zur Sabotage oder dem 
Sturz des chinesischen sozialistischen Systems, schützen. In die Zuständigkeit dieses Ministeriums fallen auch 
der Inlands- und Auslandsgeheimdienst. 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.9) 
 

Die Bewaffnete Volkspolizei (BVP) ist in 45 Divisionen unterteilt, bestehend aus Innensicherheitspolizei, 
Grenzüberwachung, Regierungs- und Botschaftsbewachung sowie Funk- und Kommunikationsspezialisten. Über 
die Stärke der BVP gibt es unterschiedliche Angaben. Offizielle Quellen sprechen von 660.000 Mann mit Ende 
2006. Ausländische Militärexperten sprechen andererseits von 1,5 Mio. Mann. Ein wesentlicher Anteil der in 
den letzten Jahren vorgenommenen Truppenreduktionen in der VBA ist in Wirklichkeit eine Umschichtung von 
den Linientruppen zur BVP gewesen. Darüber hinaus beschäftigen zahlreiche lokale Kader u.a. entlassene 
Militärangehörige in paramilitärischen Schlägertrupps. 
 

Diese Banden gehen häufig bei Zwangsaussiedlung im Zuge von Immobilienspekulation durchaus auch im 
Zusammenspiel mit der BVP gegen Zivilisten vor. 
 

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit beaufsichtigt alle innerstaatlichen Aktivitäten der zivilen 
Sicherheitsbehörden (außer derjenigen, die in die Zuständigkeit des Staatssicherheitsministeriums fallen) sowie 
die Bewaffnete Volkspolizei (BVP). Konkret umfassen seine Aufgaben innere Sicherheit, Wirtschaft und 
Kommunikationssicherheit, neben 
 

der Zuständigkeit für Polizeieinsätze und Gefängnisverwaltung. Die Organisationseinheit auf 
 

niedrigster Ebene sind die lokalen Polizeikommissariate, die für den alltäglichen Umgang mit 
 

der Bevölkerung verantwortlich sind, und die Aufgaben von Polizeistationen erfüllen. 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.9 und 10) 
 

Strafverfolgung, Strafbemessung und Strafvollstreckung: 
 

Die Strafzumessung besteht in der VR China aus zwei Kategorien: 

Hauptstrafen und Nebenstrafen. Zu Hauptstrafen gehören staatliche Überwachung, Arrest, befristete Haft, 
lebenslange Freiheitsstrafe und Todesstrafe, welche unabhängig von einer Nebenstrafe und somit gesondert und 
einzeln gemessen zu verhängen sind. Die "Beaufsichtigung" ist eine von China eigens entwickelte Strafsanktion, 
bei welcher der/die Verurteilte eingeschränkte Rechte genießt und nicht in Gewahrsam genommen wird, sodass 
die betroffene Person unter Kontrolle der nationalen Sicherheitsbehörden "umerzogen" werden kann. Diese 
Überwachung 
 

muss mindestens drei Monate, darf jedoch maximal zwei Jahre andauern. Der Arrest darf maximal sechs Monate 
dauern, die befristete Haft nicht länger als 15 Jahre. 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.10-11) 
 

Ab 1.05.2011 trat die Reform des Strafrechts in Kraft, die eine Streichung von 13 wirtschaftsrelevanten 
Verbrechen von der Todesstrafe vorsieht und Straftäter über 75 Jahren von der Todesstrafe ausnimmt. Experten 
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sehen keine reelle Auswirkung auf die Anzahl der verhängten Todesstrafen, da für diese Verbrechen bisher 
ohnehin kaum die Höchststrafe ausgesprochen wurde. Nach dieser Reform können noch 55 Verbrechen mit der 
Todesstrafe belegt werden, 31 davon sind Verbrechen ohne Gewaltbezug. Nebenstrafen können unabhängig oder 
zusätzlich verhängt werden. In Übereinstimmung mit dem Strafrecht gehören zu Nebenstrafen Geldstrafen, 
Entzug von politischen Rechten und Einziehung von Vermögen. Unter Bedachtnahme auf die äußeren Umstände 
und die verhältnismäßige Geringfügigkeit des Verbrechens kann von einem Strafurteil abgesehen werden. Der 
Straftäter muss in diesen Fällen auf sein Unrecht hingewiesen und getadelt werden und Reue zeigen, indem er 
sich entschuldigt und eine Entschädigung für den entstandenen Schaden anbietet. Eine weitere Möglichkeit ist 
eine Umwandlung in Ordnungsstrafe oder Verwaltungsstrafmaßnahme durch das zuständige Gericht. In der 
Strafzumessung sind ferner die Kategorien von Wiederholungs- und Rückfalltätern, Selbstanzeige und 
freiwillige Stellung, lobenswertes Verhalten, Urteilsaufschiebung sowie Urteilsaufhebung von Relevanz. 
Strafmilderungsgründe und Strafaufhebungsgründe oder lobenswerter Einsatz durch Kooperation werden im 
chinesischen Strafrecht ebenfalls berücksichtigt. Kumulative Bestrafung wird nach dem Absorptionsprinzip oder 
dem Prinzip der begrenzten Verschlechterung behandelt, das besagt, dass die Gesamtstrafe nicht länger als die 
Zusammenfassung aller Verbrechen und nicht weniger, als die längste der einzelnen Bestrafungen andauern darf. 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.10-11) 
 

Strafaufhebung wird angewandt, wenn die Verurteilung das Höchstmaß von drei Jahren nicht übersteigt 
und/oder ob der individuellen Umstände des Bedauerns und der (tätigen) Reue sichergestellt ist, dass der 
Gesellschaft kein weiterer Schaden zugefügt wird. Gemäß dem Strafgesetz der VR China ist die Strafaufhebung 
bei Rückfalls- und Wiederholungstätern nicht gestattet. Bewährungszeiten können auch gemildert werden, 
jedoch dürfen sie bei Festnahmen nicht unter zwei Monaten, bei befristetem Freiheitsentzug nicht unter einem 
Jahr liegen. Neben dem allgemeinen Strafvollzug gibt es im chinesischen Strafrecht die Strafumwandlung, die 
bedingte Haftentlassung und andere Methoden, um die ursprüngliche Bestrafung abzuändern. Strafumwandlung 
wird gewährt, wenn der Häftling während der Verbüßung der Strafe die auferlegten Vorschriften (z.B.: 
Gefängnisregeln) gewissenhaft befolgt, "(Um-) Erziehung" akzeptiert, Reue und lobenswerten Einsatz zeigt. 
Wenn dies der Fall ist, muss der Antrag auf Umwandlung beim zuständigen Volksgericht eingereicht werden, 
welches dann in einem Gremium über Annahme oder Ablehnung entscheidet. Keine Strafe darf ohne 
Genehmigung umgewandelt werden. 
 

Bedingte Haftentlassung ist bei Kriminellen vollziehbar, die ebenso gewissenhaft Vorschriften und 
"(Um-)Erziehung" befolgt und akzeptiert haben, wahre Reue zeigen und der 
 

Gesellschaft keinen Schaden (mehr) zufügen werden. Rückfalls- und Wiederholungstäter sowie Kriminelle, die 
zu mehr als zehn Jahren Haftstrafe wegen Mord, Sprengstoffanschlägen, Raub, Vergewaltigung oder Entführung 
verurteilt worden sind, werden von dieser Möglichkeit ausgenommen. 
 

Jeder Verurteilte, dem bedingte Haftentlassung gewährt wird, unterliegt der Aufsicht durch die 
Sicherheitsbehörden. Die Verjährung spielt auch im chinesischen Strafrecht eine Rolle. Verbrechen sollen nicht 
mehr verfolgt werden, (a) nach fünf Jahren, wenn die Höchststrafe bei höchstens fünf Jahren liegt, (b) nach zehn 
Jahren, wenn die Höchststrafe mehr als fünf aber weniger als zehn Jahre beträgt, (c) nach 15 Jahren, wenn die 
Höchststrafe zehn Jahre Freiheitsentzug nicht unterschreitet, (d) nach 20 Jahren, wenn die Straftat mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe oder Todesstrafe bedroht ist. Wenn nach 20 Jahren ein Verbrechen dennoch bestraft 
werden soll, muss der Antrag zur Einvernahme und Strafbarkeitsanerkennung beim Höheren Volksgericht 
eingebracht werden. In der chinesischen Verfassung ist grundsätzlich die Möglichkeit der Begnadigung 
vorgesehen. 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.10-11) 
 

Haftbedingungen: 
 

Die Haftbedingungen liegen weit unter europäischen Standards. Nachrichten über Hungerstreiks oder sonstige 
Revolten in Haftanstalten werden rigoros unterdrückt und als Staatsgeheimnisse behandelt, was die Transparenz 
und Missbrauchsbekämpfung erschwert. Gewalt und Folter, manchmal bis zum Tod, stehen in manchen 
Haftanstalten an der Tagesordnung. 
 

(Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011, S.16 und 17) 
 

Todesstrafe: 
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Der Nationale Volkskongress verabschiedete im Februar 2011 die achte Revision des chinesischen 
Strafgesetzbuchs, mit der die Todesstrafe für 13 Straftatbestände abgeschafft wurde. Gleichzeitig hat man jedoch 
neue Tatbestände eingeführt, die mit dem Tode geahndet werden können, und bei anderen die Anwendung der 
Todesstrafe ausgeweitet. In China kam die Todesstrafe im Jahr 2011 weiterhin in großem Umfang zum Einsatz, 
unter anderem auch für Straftaten ohne Gewaltanwendung und als Ergebnis unfairer Gerichtsverfahren. 
Schätzungen zufolge ging die Zahl der Hinrichtungen in die Tausende. Statistiken über Todesurteile und 
Exekutionen unterlagen jedoch nach wie vor der Geheimhaltung. 
 

(Amnesty International, Amnesty Report 2012, vom 24.05.2012, S.2) 
 

Österreichische Botschaft-Peking, Asylländerbericht, vom Dezember 2011: 
 

U.S. Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2011, vom 24.05.2012; 
 

Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage, vom 18.11.2011; 
 

Deutsches Auswärtiges Amt, China-Innenpolitik, vom April 2012; 
 

BAMF Lage der Religionsgemeinschaften in ausgewählten nichtislamischen Ländern, vom 01.08.2011, S.16; 
 

Amnesty International, Amnesty Report 2012, vom 24.05.2012, 
 

Freedom House, Freedom in the World - China 2012, 03.2012; 
 

Human Right Watch, World Report 2011, vom 22.1.2012; 
 

Gesellschaft für bedrohte Völker, Menschenrechte auch für Uiguren und Mongolen, vom 12.06.2012; 
 

Der Spiegel, China verurteilt vier Uiguren zum Tode, vom 15.09.2011; 
 

Welt-Sichten, Verordente Harmonie, vom April 2012; 
 

APA, Ein Toter bei Unruhen nach Selbstverbrennung zweier Tibeter, vom 14.08.2012; 
 

APA, Verschwinden von papsttreuem Bischof in China gibt Rätsel auf, vom 10.07.2012. 
 

1.2. Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der VR China, gehört zur Volksgruppe der Uiguren aus der 
Provinz Xinjiang und führt den im Spruch genannten Namen. Der Beschwerdeführer wurde im Zuge der 
Demonstrationen am 05.07.2009 in XXXX von der Polizei niedergeschlagen und verhaftet. Er wurde dann 
wegen seiner Teilnahme an den Demonstrationen und seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Uiguren ca. 
zwei Monate in XXXX und vier Monate in XXXX im Gefängnis angehalten und wiederholt gefoltert. Er ist aus 
einem Spital oder Krankenstation geflüchtet und ist ihm sodann die Ausreise aus der VR China gelungen. Nach 
den Ausführungen des Beschwerdeführers sowie den Länderberichten ist damit zu rechnen, dass er als politisch 
aktiver Uigure von den Sicherheitsbehörden der VR China bei einer möglichen Rückkehr inhaftiert und 
misshandelt wird. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den Verwaltungsakt des Bundesasylamtes unter zentraler 
Berücksichtigung der darin enthaltenen niederschriftlichen Angaben des Beschwerdeführers, des bekämpften 
Bescheides sowie des Beschwerdeschriftsatzes Beweis erhoben. Weiters hat der Asylgerichtshof mit dem 
Beschwerdeführer am 05.11.2012 eine mündliche Verhandlung durchgeführt. 
 

Die zitierten Unterlagen, auf denen diese Länderfeststellungen beruhen, stammen von angesehenen staatlichen 
und nichtstaatlichen Einrichtungen. Es bestehen daher keine Bedenken dagegen, sich darauf zu stützen. 
Umstände, die an der Richtigkeit dieser Berichte zweifeln ließen, wurden im Verfahren nicht aufgezeigt. 
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Bei den Feststellungen zur Identität und Nationalität des Beschwerdeführers folgt der erkennende Senat den 
glaubwürdigen Angaben des Beschwerdeführers, an deren Richtigkeit auch in der Verhandlung keine Zweifel 
entstanden sind. 
 

Was die individuellen Feststellungen zum Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers anbelangt, war Folgendes zu 
erwägen: 
 

Der Beschwerdeführer hat seine Fluchtgründe im Verlauf des gesamten Verfahrens gleichbleibend und 
insbesondere in der Beschwerdeverhandlung äußerst überzeugend geschildert. Er hat sämtliche Fragen 
ausführlich und umfassend beantwortet. Die von der belangten Behörde als Widersprüche bzw. Ungereimtheiten 
hervorgehobenen Aspekte konnten in der Beschwerdeverhandlung vom Beschwerdeführer restlos aufgeklärt 
bzw. widerlegt werden (wie insbesondere sein Sprung in die Tiefe und seine geglückte Flucht). Seine 
Schilderungen waren einerseits keineswegs so oberflächlich und allgemein, dass daraus der Eindruck entstanden 
wäre, die geschilderten Ereignisse wären nicht von ihm selbst erlebt worden. Andererseits erschienen seine 
Angaben auch nicht derart lückenlos und perfekt, dass von einem einstudierten Vortrag gesprochen werden 
könnte, der erst recht die Glaubwürdigkeit der Fluchtgründe infrage gestellt hätte. 
 

Der Asylgerichtshof geht davon aus, dass der Beschwerdeführer sein Fluchtvorbringen nicht in einer derart 
ausführlichen und detailreichen Weise schildern hätte können, wenn er den vorgebrachten Sachverhalt nicht 
selbst erlebt hätte. Nach Ansicht des erkennenden Senates besteht kein Grund an der Glaubwürdigkeit der 
Angaben des Beschwerdeführers zu zweifeln. Ungereimtheiten, die sich aus den Schilderungen gegenüber dem 
Verfahren der belangten Behörde ergaben, sind vermutlich auf eine mangelhafte Übersetzung zurückzuführen. 
 

3. Rechtliche Erwägungen zur - zulässigen - Beschwerde: 
 

3.1. Zur Regelung des § 3 Abs. 1 AsylG 2005: Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in 
Österreich einen Asylantrag gestellt hat, soweit der Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder wegen 
Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn 
glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd. Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 55/1955, Genfer Flüchtlingskonvention (in der Folge: GFK) droht (vgl. 
auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des 
Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über 
den Inhalt des zu gewährenden Schutzes [Statusrichtlinie], verweist). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der 
Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine 
innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 
AsylG 2005) gesetzt hat. 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben - ist, wer sich 
"aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren." 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 
25.1.2001, 2001/20/0011, 17.03.2009, 2007/19/0459; 28.05.2009, 2008/19/1031). Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde (vgl. VwGH 17.03.2009, 
2007/19/0459; 28.05.2009, 2008/19/1031; 06.11.2009, 2008/19/0012). Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 
2000/01/0131; 25.01.2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe 
haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 15.03.2001, 99/20/0128; 
23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines 
Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 
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Gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 und § 11 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Asylantrag abzuweisen, wenn dem Asylwerber in 
einem Teil seines Herkunftsstaates vom Staat oder von sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden und ihm der Aufenthalt in 
diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann ("innerstaatliche Fluchtalternative"). Schutz ist 
gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK vorliegen kann (vgl. zur Rechtslage vor dem AsylG 2005 zB VwGH 15.03.2001, 
99/20/0036; 15.03.2001, 99/20/0134, wonach Asylsuchende nicht des Schutzes durch Asyl bedürfen, wenn sie in 
bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar ist, den Schutz ihres 
Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen). Damit ist - wie der Verwaltungsgerichtshof zur GFK judiziert, deren 
Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben - nicht das Erfordernis einer landesweiten Verfolgung 
gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr für den Betroffenen - mangels 
zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat auswirken muss 
(VwGH 9.11.2004, 2003/01/0534). Das Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer "inländischen Flucht- oder 
Schutzalternative" (VwGH 9.11.2004, 2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort 
nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein 
können, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539, 
17.03.2009, 2007/19/0459). 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 21.9.2000, 99/20/0373; 
26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 12.9.2002, 99/20/0505; 17.9.2003, 2001/20/0177, 28.10.2009, 2006/01/0793) ist 
eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen 
der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, 
Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese 
Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - asylrelevant wären. Eine von dritter Seite 
ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht 
ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 
mwN). 
 

Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht - unter dem Fehlen einer solchen ist 
nicht "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine 
Staatsgewalt besteht" (VwGH 22.3.2000, 99/01/0256) -, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite 
(aus den in der GFK genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen - asylrelevante Intensität 
erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat (vgl. 
VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2 [1996] 73; 
weiters VwGH 26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 20.9.2004, 2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120, 13.11.2008, 
2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793). Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er 
aufgrund staatlicher Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ob 
ihm dieser Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit aufgrund einer Verfolgung droht, die von anderen ausgeht 
und die vom Staat nicht ausreichend verhindert werden kann. In diesem Sinne ist die oben verwendete 
Formulierung zu verstehen, dass der Herkunftsstaat "nicht gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu 
gewähren (VwGH 26.02.2002, 99/20/0509). In beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im 
Hinblick auf seine wohlbegründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen 
(vgl. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256, 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793). 
 

3.1.2. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass die Furcht des Beschwerdeführers vor Verfolgung im 
Sinne der GFK wohl begründet ist. Aus den Feststellungen ergibt sich, dass der Beschwerdeführer am 
05.07.2009 in XXXX von der Polizei niedergeschlagen und verhaftet wurde. Er wurde dann wegen seiner 
Teilnahme an den Demonstrationen und seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Uiguren ca. zwei Monate in 
XXXX und vier Monate in XXXX im Gefängnis angehalten und wiederholt gefoltert. Der Beschwerdeführer 
wäre daher bei seiner Rückkehr in die VR China Eingriffen von asylrelevanter Intensität ausgesetzt. 
 

Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen führt dann 
zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK festgelegten Grund, nämlich die 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung 
anknüpft. Für die Qualifikation der Verfolgung hinsichtlich der in der GFK genannten Verfolgungsmotive 
kommt im Fall des Beschwerdeführers einerseits seine Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Uiguren und 
andererseits seiner gleichzeitigen Teilnahme an den Demonstrationen am 05.07.2009 in XXXX wegen der 
Spannungen und Vorfällen zwischen den Volksgruppen der Chinesen und der Uiguren, in Frage. 
 

Eine innerstaatliche Fluchtalternative kommt nicht in Betracht, da der Beschwerdeführer wegen seiner 
Volksgruppenzugehörigkeit sowie seiner Demonstrationsteilnahme bzw. Flucht aus der Haft einer Verfolgung 
im gesamten Staatsgebiet der VR China ausgesetzt wäre. 
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Anhand der Ermittlungsergebnisse ist daher davon auszugehen, dass sich der Beschwerdeführer aus 
wohlbegründeter Furcht aufgrund der Kombination seiner Volksgruppenzugehörigkeit und seiner politischen 
Tätigkeit (seiner Demonstrationsteilnahme) verfolgt wurde, sich außerhalb der VR China befindet und im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. Nach den Ausführungen des 
Beschwerdeführers sowie den Länderberichten ist auch damit zu rechnen, dass er als politisch aktiver Uigure 
von den Sicherheitsbehörden der VR China bei einer möglichen Rückkehr inhaftiert und misshandelt wird. Es 
liegt auch keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vor. 
 

Der Beschwerde ist daher stattzugeben und dem Beschwerdeführer gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status 
eines Asylberechtigten zuzuerkennen; dies ist gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 mit der Feststellung, dass dem 
Beschwerdeführer kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt, zu verbinden. 


